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Die M inderung des Vergütungsanspruchs nach § 634 Nr. 3,
Fall 2, § 638 BGB schließt einen Kostenvorschussanspruch 
nach § 634 Nr. 2, § 637 Abs. 3 BGB wegen des Mangels, auf 
den die M inderung gestützt wird, nicht aus...............................  149

Eine teleologische Reduktion des Anwendungsbereichs 
des § 1643 Abs. 2 Satz 2 BGB a.F., § 1643 Abs. 3 Satz 1 
BGB n.F. kom m t für den Fall, dass ein als gewillkür
ter Erbe berufener Elterateil für sich im eigenen Nam en 
und als vertretungsberechtigter Elternteil für das als E r
satzerbe eingesetzte Kind die gewillkürte Erbschaft bei 
werthaltigem Nachlass ausschlägt, um die gesetzliche 
Erbfolge zu ermöglichen und das gesetzliche Erbe für sich an
zunehm en (sog. lenkende Ausschlagung), nicht in Betracht... 158

a) Eine formularmäßig getroffene anwaltliche Zeithonorar- 
abrede ist auch im Rechtsverkehr mit Verbrauchern nicht 
allein deshalb unwirksam, weil der Rechtsanwalt weder dem 
M andanten vor Vertragsschluss zur Abschätzung der G rö 
ßenordnung der Gesamtvergütung geeignete Informationen 
erteilt noch sich dazu verpflichtet hat, ihm während des lau
tenden Mandats in angemessenen Zeitabständen Zwischen
rechnungen zu erteilen oder Aufstellungen zu übermitteln, 
welche die bis dahin aufgewandte Bearbeitungszeit ausweisen.
b) Ist eine formularmäßig getroffene anwaltliche Vergütungs
vereinbarung aus AGB-rechtlichen G ründen insgesamt u n 
wirksam, richten sich die Honoraransprüche des Rechtsanwalts 
nach den Vorschriften des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes. 174
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